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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Thorsten 
Glauber, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leo-
pold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Prof. Dr. Michael Piazolo, 
Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Mobilfunkausbau nicht auf die Kommunen abwälzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Schließung von Mobil-
funklücken im Freistaat in eigener Regie mit staatlichen Mitteln durch-
zuführen und nicht auf die Kommunen abzuschieben. 

 

 

Begründung: 

Zur Schließung der Mobilfunklücken in dünnbesiedelten Gebieten, in 
denen der Ausbau für die Netzbetreiber unwirtschaftlich und nicht ver-
traglich festgelegt ist, ist ein staatliches Förderprogramm geplant. 
Ähnlich wie beim Breitbandförderprogramm sollen die Gemeinden 
beim Bau von Mobilfunkmasten durch den Freistaat gefördert werden. 
Die Gemeinden müssten eine Markterkundung durchführen und sollte 
das Projekt förderfähig sein, würden sie vom Freistaat 80 Prozent der 
Kosten, maximal 200.000 Euro pro Mast und insgesamt 500.000 Euro 
pro Gemeinde, erhalten. Das gesamte Förderprogramm soll eine Hö-
he von insgesamt rund 80 Mio. Euro haben. 

Das große Problem ist, dass die verbleibenden 20 Prozent der Kosten 
sowie die Abwicklung und der bürokratische Aufwand wieder den 
Kommunen aufgebürdet werden. Da sich die „weißen Flecken“ auf der 
Mobilfunklandkarte ausschließlich im ländlichen Raum befinden, trifft 
es erneut vor allem Kommunen in strukturschwachen Gebieten mit 
vielen Ortsteilen, bei denen der Infrastrukturaufwand ohnehin enorm 
hoch ist. Ferner ist es bei Mobilfunkstandorten ungleich schwieriger 
als etwa bei der Breitbandversorgung, „gemeindescharf“ zu arbeiten. 
Masten einer Kommune werden häufig auch Gebiete in Nachbar-
kommunen versorgen. 

Da der für die Mobilfunkinfrastruktur zuständige Bund seiner Aufgabe 
nicht nachkommt, ist ein staatliches Programm zur Versorgung „wei-
ßer Mobilfunkflecken“ begrüßenswert. Allerdings muss der Bund die-
ses selbst zu 100 Prozent finanzieren und organisieren, da den Kom-
munen im ländlichen Raum keine weiteren finanziellen und bürokrati-
schen Lasten zugemutet werden dürfen. Auch aus Effizienzgründen 
ist eine zentrale Abwicklung durch den Freistaat notwendig. 

 


